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L92009 Sozialhilfe Grundsicherung Mindestsicherung Wien

Norm

WMG §16 Abs1

Rechtssatz

Für den Fall, dass krankheitsbedingt kein besonderer Sachaufwand anfällt, ist das P egegeld als Einkommen der

p egenden Person zu werten, welche diese Dienstleistung auf Kosten ihrer sonst bestehenden Verdienstmöglichkeiten

erbringt.
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